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1. Änderung der Fernwärmesatzung der Stadt Ilmenau 
 

vom 29. Mai 2015 

 

 

 

Aufgrund § 2 Abs. 2, § 19 Abs. 1, § 20 Abs. 2 Nr. 2 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 

(Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 

(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. März 2014 (GVBl. S. 82, 83), 

und des § 16 des Gesetzes zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-

Energien- Wärmegesetz – EEWärmeG) vom 7. August 2008 (BGBl. I S. 1658), zuletzt geändert durch 

Artikel 14 des Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), hat der Stadtrat der Stadt Ilmenau in 

seiner Sitzung am 19. März 2015 folgende Änderung der Fernwärmesatzung der Stadt Ilmenau vom 

25.10.2013 beschlossen: 

 

 

 

Artikel 1 

Änderung der Anlage zur Satzung (Geltungsbereich) 

 

Der räumliche Geltungsbereich der Fernwärmesatzung der Stadt Ilmenau vom 25.10.2013 wird durch 

Ausdehnung des vorhandenen Gebiets „Eichicht“ und durch Neuaufnahme des Gebiets „Vogelherd“ in 

dem der als Anlage der Fernwärmesatzung beiliegenden Lageplan ersichtlichen Umfang erweitert. 

 

 

Artikel 2 

In-Kraft-Treten 
 

Die 1. Änderung der Fernwärmesatzung der Stadt Ilmenau tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 

Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Stadt Ilmenau                        

 

  

 

G.-M. Seeber                       Ilmenau, den 29. Mai 2015 

Oberbürgermeister 

 

 

 

 

 
Verstöße i. S. der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht die Ausfertigung oder die 

Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Stadt schriftlich unter Angabe der Gründe geltend gemacht 

werden. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung 

geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich, § 21 Abs. 4 ThürKO. 
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FW-Gebiet: Fernwärmegebiet 
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FW-Gebiet: Fernwärmegebiet 


